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Zerstört gleiches Recht
das Urbild der Frau?
W/r veröf/enf/Zc/ter) nacüsfehencf e/'n Ex-
posé von EDP-A/af/ona/raf Hans Georg
Lücb/nger zum T/rema «G/e/'c/re Recife für
/Wann uncf Frau«, we// w/'r überzeugt s/'nd,
dass so/cbe Vermutungen und ßefürcbfun-
gen nocb /'n manchem Kopf berumspuc/cen.
Es muss /edoc/7 fesfgesfe/// werden, dass
d/'eser Tenor m/fn/cbfen der /We/'nung der
EDP enfspr/cbf, d/'e /a — /'mmerh/n/ —
den Gegenvorsch/ag unfersfüfzf. D/e Red.
Es ist ein liberales Grundanliegen, dass die
Frau ihre Begabungen frei und voll entfal-
ten kann, und dass ihr kein Tätigkeitsfeld
verschlossen ist, zu welchem sie persön-
liehe Neigung und Fähigkeiten drängen.
Der volle Abbau aller Rechtsnormen und
Gewohnheiten, welche die Frau diskrimi-
nieren, ist ein elementares liberales Ziel.
Ich bekenne mich daher voll und ganz zur
grundsätzlichen Forderung der Gleichheit
von Mann und Frau.
Ich bin aber gleichzeitig der Überzeugung,
dass dieses Ziel in einer freiheitlichen Ge-
Seilschaft in erster Linie auf dem Wege
der freiwilligen Weiterentwicklung erreicht
werden muss, durch eine freie Überzeu-
gungsarbeit möglichst vieler in den Fami-
lien, in den Betrieben, den Städten und
Dörfern, und überall da, wo die Entfal-
tungsmöglichkeiten der Frau eingeengt
sind. Die Rechtsetzung muss da in Funk-
tion treten, wo diskriminierende Rechts-
normen bestehen. In zwei entscheidenden
Bereichen ist diese Revisionsarbeit schon
mitten im Gang, im Familienrecht und bei
der AHV.
Es ist aber bei der Frauenrechtsbewegung
noch eine ganz andere Tendenz festzustel-
len. Diese will zum Beispiel durch Staat-
liehe Massnahmen verschiedenster Art er-
zwingen, dass Männer in möglichst glei-

eher Zahl in typischen Frauenberufen und
Frauen umgekehrt in typischen Männerbe-
rufen tätig sind. Zielbild dieser Tendenz ist
eine Gesellschaft, in welcher sich Mann
und Frau je halbtags in der Hausarbeit und
in der Betreuung der Kinder ablösen, und
in der übrigen Zeit je einem eigenen Beruf
nachgehen. In einem Aufsatz hat eine be-
kannte Berner Frauenrechtlerin über fünf-
zig staatliche Massnahmen aufgezählt,
welche solche und andere Gleichschaltun-
gen in der ganzen Schweiz gewährleisten
sollen, also im Haslital und im Prättigau
ebenso wie in Zürich, Basel und Genf.
Mit der Forderung nach einem solchen
Schwall staatlicher Massnahmen kann man
sich als Liberaler nicht mehr identifizie-
ren. Und hier — nicht im Ziel der Gleich-
berechtigung — liegt wohl der tiefere
Grund für die unterschiedliche Haltung der
Sozialdemokraten in dieser Frage. Für sie
sind staatliche Massnahmen eben das nor-
male Mittel der Politik. Die Frauen und
ihre Anliegen stehen uns Liberalen sicher
ebenso nahe wie den Sozialdemokraten,
aber wir suchen freiheitliche Lösungen.
Es ist für mich persönlich etwas durchaus
Selbstverständliches, wenn sich im Ein-
zelfall der Mann und nicht die Frau um
Haushalt und Kinder kümmert, sofern sich
das aus der besonderen Konstellation einer
Ehe und aus dem freien Willensentscheid
der Ehegatten ergibt. Aber ich lehne es ab,
dass der Staat mit neuen Gesetzen und
Subventionsmassnahmen in dieser Rieh-
tung in die freie Gestaltung der Familie
und der Gesellschaft eingreift, über das
hinaus, was wir mit dem neuen Eherecht
erreichen wollen. Der Gegenvorschlag des
Bundesrates zur Volksinitiative für gleiche
Rechte von Mann und Frau ist als Auftrag
für die Aufhebung von Rechtsnormen und
Rechtsverhältnissen zu verstehen, welche
die Frau diskriminieren. Aber der neue
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Verfassungsartikel bildet keine Grundlage
für eine Gesetzes- und Subventionsmaschi-
nerie, welche aktiv nicht die Gleichheit und
die Freiheit der Frau, sondern die starre
Gleichschaltung betreiben soll. Für mich
ist die vielfältige Andersartigkeit der Frau
ein grosser Reichtum dieser Welt. Es ist
nicht Aufgabe des Staates, diese Anders-
artigkeit aufzuheben und diesen Reichtum
zu zerstören.
Hans Georg Lüch/nger, A/af/ona/raf

Was wird aus der Infra?
Alarm im Frauenzentrum an der Lavater-
Strasse 4: Der FBB ist auf Ende Septem-
ber gekündigt worden, weil das Flaus, das
der Stadt gehört, abgerissen werden soll.
Die Liegenschaftenverwaltung hat zwar
versprochen, bei der Suche nach einem
neuen Domizil mitzuhelfen, habe bisher
aber keinen Finger gerührt. Die Frauen ge-
ben aber nicht auf: Kürzlich ging eine gros-
sere Gruppe «zum Frühstück» auf die Lie-
genschaftenverwaltung. Dort weiss man
seit dieser friedlichen Demonstration we-
nigstens, dass FBB-Frauen auch Menschen
sind
Besonders betroffen von der Kündigung ist
die /nfra, also jene Beratungsstelle, an die
sich Frauen in prekären Situationen wen-
den können (und es auch tun!), ohne Angst
vor «Büros» haben zu müssen. Viele
Frauen gelangen dorthin, weil sie unge-
wünscht schwanger sind, andere wollen
sich scheiden lassen, stecken in Geldnot
oder sonst in einem Schlamassel, kurz:
diese Stelle ist im Lauf der letzten Jahre
zu einer wichtigen Institution geworden.
Ohne Dach überm Kopf müsste sie ihren
Betrieb einstellen, denn Freiluftaktivitäten
sind in Zürich — wie wir in diesem Som-
mer tagtäglich erfahren — ja eine sehr
feuchte Sache. Wer hilft???

Wieviele Notfallstationen braucht
der Kanton Zürich?
Die Chirurgie hat in den letzten 20 Jah-
ren grosse Fortschritte gemacht. Wir kön-
nen dies überall lesen und hören: von den
Ärzten, die darauf stolz sind, und von den
Politikern und Behörden, welche die rie-
sigen Kosten vor dem Volk rechtfertigen
müssen. Und doch hört man von Zeit zu
Zeit berechtigte Kritik, dass der Notfall-
patient nicht immer in den Genuss der
modernen medizinischen Errungenschaf-
ten gelange. Es besteht eine grosse Kluft
zwischen dem, was theoretisch möglich
wäre, und dem, was in der Praxis tatsäch-
lieh angewendet wird. Die Kritik bezieht
sich sowohl auf die erste Hilfe und den
Patiententransport als auch auf die pri-
märe Betreuung im Spital und die Nach-
behandlung.
Ein Spital oder eine Spitalabteilung, die
Notfälle behandeln wollen, müssen unun-
terbrochen, das heisst während 24 Stun-
den im Tag und an 365 Tagen im Jahr,
insbesondere auch in der Nacht und an
Feiertagen, materiell und personell jeder
möglichen Situation gewachsen sein.
Oder anders ausgedrückt: Ein Spital, das
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, darf
nicht als Unfallspital bezeichnet werden.
Sind aber alle diese Spitäler der Bevölke-
rung bekannt? Dies ist kaum anzuneh-
men, denn fast jedes Spital glaubt eine
Notfallstation zu besitzen; in Wirklichkeit
ist dies nicht der Fall. Es ist verständlich,
dass Polizei und Rettungsorganisation be-
strebt sind, Unfallpatienten ins nächstlie-
gende Spital einzuliefern. Es kommt aber
vor, dass der Patient in ein Spital einge-
wiesen wird, wo Personalbesetzung und
Einrichtungen nicht genügen, um speziell
schwierige Fälle zu untersuchen und zu
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